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RS OGH 1992/6/4 15Os158/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1992

Norm

FinStrG §33 Abs2 lita

StGB §156

Rechtssatz

Hat die dem Angeklagten als betrügerische Krida angelastete ungerechtfertigte Geltendmachung von

Vorsteuerabzügen für Privatrechnungen (gegenüber dem Finanzamt) nicht zu einer Verringerung, sondern zu einer

Vermehrung des Vermögensstandes geführt, so begründet diese Geltendmachung ungerechtfertigter Gutschriften in

Voranmeldungen zur Umsatzsteuervorauszahlung und damit die Erzielung eines Guthabens oder einer allfälligen

Verminderung der Zahllast nicht das Verbrechen nach § 156 StGB, sondern das Finanzvergehen der

Abgabenhinterziehung nach § 33 Abs 2 lit a FinStrG.
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